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 Veröffentlicht am 24.09.2019

Norm

ABGB §1090 IIf

ABGB §1053

1. ABGB § 1090 heute

2. ABGB § 1090 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 1053 heute

2. ABGB § 1053 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Unter dem ? zumeist im Zusammenhang mit Leasingverträgen verwendeten ? Begri6 des „Mietkaufs“ werden im

Allgemeinen Vereinbarungen verstanden, in denen Elemente eines Mietvertrags und eines Kaufvertrags miteinander

verbunden sind. Der Unterschied zum Leasing wird darin gesehen, dass die Gebrauchsüberlassung beim Mietkauf

nicht das eigentliche Vertragsziel ist, sondern der Vertrag von vornherein auf einen späteren Eigentumserwerb des

Mietkäufers gerichtet ist.
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